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Allgemeine Verkaufs -, Lieferungs - und Zahlungsbedingungen  
Unsere sämtlichen, auch zukünftigen, Lieferungen und Leistungen, einschließlich Vorschläge, Beratungen und 
sonstiger Nebenleistungen, erfolgen ausschließlich auf Grund der nachstehenden Bedingungen. 
Einkaufsbedingungen des Käufers /Kunden/Vertragspartners  wird hiermit widersprochen. Sie werden auch dann 
nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen. Spätestens mit 
der Entgegennahme der Ware gelten unsere Bedingungen als angenommen. Unsere Angebote sind freib leibend. 
Verträge gelten als zustande gekommen, wenn unsere schriftliche Bestätigung vorliegt, oder wenn die Ware 
ausgeliefert worden ist.  
1. Angebot  
Unsere Angebote sind unverbindlich und als Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zu verstehen. Unsere 
Lieferungen und Leistungen sind in Warenbeschreibungen, wie z.B. Prospekten, technischen Merkblättern, 
Normen, bauaufsichtlichen Zulassungen u.ä. beschr ieben. Ein Hinweis auf diese Warenbeschreibung beinhaltet 
keine Zusicherung von Eigenschaften. Proben gelten als Durchschnittsmuster.  Anwendungstechnische Hinweise, 
Beratungen und Empfehlungen, die wir in Wort oder Schrift zur Unterstützung des  
Käufers /Kunden/Vertragspartners  , Empfängers oder Verarbeiters geben, erfolgen entsprechend unserem 
jeweiligen Erkenntnisstand. Sie sind unentgeltlich und unverbindlich und begründen kein vertragliches 
Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag, es sei denn, dass ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart wird. Unsere Hinweise, Beratungen und Empfehlungen entbinden den Käufer, Empfänger und 
Verarbeiter in keinem Fall von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Erzeugnisse für den vorgesehenen  
Verwendungszweck selbst zu überzeugen. Für die richtige Auswahl der Materialsorten und –  mengen ist allein der 
Käufer verantwortlich. Für die Erteilung von technischem Rat durch unsere Mitarbeiter haften wir nicht.  
2. Lieferung und Abnahme  
Bei Abholung erfolgt die Auslieferung ab unseren Werken, sonst an der vereinbarten Stelle; wird diese auf Wunsch 
des Käufers nachträglich geändert, gehen die dadurch entstehenden Kosten zu seinen Lasten. Wird die Annahme 
der Ware nach beginn Transport an d er Baustelle abgelehnt, wird der volle Frachtsatz für die vertraglich 
vereinbarte Lieferung, zuzüglich einer zusätzlichen Rückfracht in Rechnung gestellt. Eine Verschiebung des 
Liefertermins am selben Tag wird mit 50% in Rechnung gestellt. Liefertermine  werden von uns nach Möglichkeit 
eingehalten, sind aber unverbindlich. Ereignisse höherer Gewalt wie Betriebsstörungen bei uns oder bei unserem 
Lieferanten, Transportstörungen, Arbeitsausstand und ähnliches berechtigen uns zu einem entsprechenden 
Hinausschieb en des Liefertermins oder zum Rücktritt vom Vertrag. Bei Betriebsstörungen gleich welcher Art, sind 
wir berechtigt, Ersatzlieferungen aus anderen Lieferwerken vorzunehmen. Eine dadurch etwa entstehende 
Mehrfracht ist vom Käufer zu tragen.  Für Folgen unrich tiger und/oder -unvollständiger Angaben bei Abruf haftet der 
Käufer. Bei Lieferung außerhalb des Werkes muss das Fahrzeug die vereinbarte Stelle ohne jede Gefahr erreichen 
und wieder verlassen können. Dies setzt einen ausreichend befestigten, mit schweren L astwagen unbehindert 
befahrbaren Anfuhrweg voraus. Ist diese Vorraussetzung nicht gegeben, haftet der Käufer für alle daraus 
entstehenden Schäden ohne Rücksicht auf sein Verschulden. Eventuell entstehende Mehrkosten hat der Käufer zu 
tragen. Das Entleeren muss unverzüglich, zügig und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen können.  Bei Kaufleuten 
gilt die den Lieferschein unterzeichnende Person als bevollmächtigt, das Material abzunehmen und den Empfang 
zu bestätigen. Durch Unterzeichnung des Lieferscheines wird unser Lieferverzeichnis als richtig anerkannt. Bei 
Abholung durch den Ab nehmer ist das auf der Verladestelle ermittelte Maß bzw. Gewicht für die Berechnung allein 
maßgebend. Bei Frankolieferung steht es dem Käufer frei, die ankommenden Sendungen auf dem  Fahrzeug auf 
das richtige Maß zu prüfen, wobei ein Zuschlag von 5% für Einrüttelung auf dem Transport zugegeben werden 
muss, soweit die Ware nach Kubikmeter berechnet wird. Erfolgt ein Nachmaß an der Abladestelle auf dem 
Fahrzeug nicht, ist die an der Ver ladestelle festgestellte Menge des Lieferscheines allein maßgebend.  Verweigert 
der Käufer die Annahme, ohne hierzu berechtigt zu sein, können wir nach unserer Wahl vom Vertrag zurücktreten 
oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung in Höhe von 5% des Rechnun gsbetrages –  unbeschadet der 
Möglichkeit, einen höheren Schaden nachzuweisen –  verlangen, soweit nicht der Käufer den Nachweis führt, dass 
ein geringerer oder überhaupt kein Schaden entstanden ist.  
Mehrere Käufer haften als Gesamtschuldner für die ordnungsgemäße Abnahme des Materials und die Bezahlung 
des Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ihnen mit der Wirkung für und gegen alle. Uns gegenüber gelten die 
Käufer untereinander als bevollmächtigt, i n allen den Verkauf betreffenden Angelegenheiten, rechtsverbindliche 
Erklärung mit Wirkung für und gegen alle abzugeben und entgegenzunehmen.  
3. Gefahrübergang  
Die Gefahr geht über, mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer oder Abholer, spätestens mit 
dem Verlassen unseres Werksgeländes oder Auslieferungslagers, und zwar auch bei Lieferung frei 
Bestimmungsort oder bei Anlieferung in eigenen Fahrzeugen. Dies gilt auch dann, wenn der Liefergegenstand in 
einzelnen Teilen geliefert wird oder wir neben der Lieferung auch noch andere Leistungen übernommen haben.  



Bei Bestellung auf Abruf geht die Gefahr mit der Bereithaltung der Ware auf den Käufer über. Für Schäden und 
Verluste, die nach dem Gefahrenübergang entstehen, sind wir nicht verantwortlich. Dies gilt auch für Schäden, die 
durch ungeeignete Fahrzeuge und L ademittel oder durch fremde Rückstände in Fahrzeugen oder durch 
unsachgemäßes Verladen des Frachtführers beim Beladen entstehen.  
4. Gewährleistung  
Wir gewährleisten für Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften, 
soweit nicht im Folgenden etwas anderes bestimmt ist.  Unsere Gewährleistung bezieht sich auf die Beschaffung 
der Erzeugnisse im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs. Dennoch ist jede weitere Haftung ausgeschlossen. Bei 
Verkauf nach Muster gewähren diese eine fachgerechte Probemäßigkeit.  
Unsere Gewährleistung setzt voraus:  
4.1 Der Käufer hat dafür zu sorgen, dass unverzüglich nach Eintreffen der Erzeugnisse am Bestimmungsort die 
Übereinstimmung der Kennzeichnung der Lieferung mit der Bestellung überprüft wird; bei Abweichung hat er uns 
dies unverzüglich anzuzeigen und Sorge dafür zu tragen, dass jede Verarbeitung unterbleibt.  
4.2 Mängelrügen sind nach Feststellung von Mängeln, Fehlmengen oder Falschlieferungen unverzüglich 
anzuzeigen und schriftlich zu erheben. Beanstandungen hinsichtlich der Stückzahl können nur innerhalb 3 Tage 
nach Gefahrenübergabe geltend gemacht werden.  
4.3 Die Mängelrüge muss eindeutige Angaben über Art des beanstandeten Erzeugnisses, die Art des Mangels, den 
Liefertag sowie darüber enthalten, von welchem Werk oder Lager und aus welcher Lieferung das Erzeugnis 
stammt. 
4.4 Beanstandete Erzeugnisse dürfen nicht verarbeitet werden.  
Alle Ansprüche verjähren, soweit gesetzlich zulässig, 6 Monate nach Gefahrenübergang.  
5. Haftung aus sonstigen Gründen  
Sämtliche Schadensersatzansprüche des Käufers /Kunden/Vertragspartners , gleich welcher Art und aus welchem 
Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, uns kann Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit angelastet werden.  
6. Eigentumsvorbehalt  
Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des 
Frachtpreises  und aller, auch der uns künftig entstehenden Forderungen, unser Eigentum. Kommt der Käufer mit 
der Erfüllung einer Verpflichtung in Verzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware sofort abzuholen. Der Käufer 
erklärt hiermit sein Einverständnis, da die vo n uns mit der Abholung beauftragten Personen zu diesem Zweck das 
Gelände, auf dem sich die Gegenstände befinden, betreten und befahren können.  
Der Käufer kann die gelieferte Ware im Rahmen ordnungsgemäßen Geschäftsverkehres weiter veräußern, es sei 
denn, er hätte den Anspruch aus der Weiterveräußerung bereits im Voraus an einen Dritten abgetreten. Für die 
Weiterveräußerung gelten im Übrigen die n och folgenden Vereinbarungen. Be - und Verarbeitung der 
Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von § 950BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete 
Ware gilt als Vorbehaltsware.  Bei Verarbeitung, zusammen mit uns nicht gehörender Ware, e rwerben wir 
Miteigentum an der neuen Sache, nach dem Verhältnis des Wertes, der Vorbehaltsware, zu der anderen Ware, zur 
Zeit der Verarbeitung. Wird Vorbehaltsware nicht mit nicht gehörender Ware verbunden, vermischt oder vermengt, 
werden wir Miteigentümer  entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch Verbindung, 
Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, überträgt er uns schon jetzt Miteigentum nach dem Verhältnis des 
Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware, zur Zeit der Verbi ndung oder Vermengung. Der Käufer hat in 
diesen Fällen die in unserem Eigentum oder Miteigentum stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware gilt, 
unentgeltlich zu verwahren. Der Käufer tritt schon jetzt seine Forderungen aus einem Weiterverkauf der 
Vo rbehaltsware o der aus deren Einbau als wesent licher Bestandteil in das Grundstück eines Dritten in Höhe des 
Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten, einschließlich eines etwaigen Anspruches auf Einräumung 
einer Sicherungshypothek, an uns ab. Wird die Vorbehaltsware als wesentlicher Bestandteil in das eigene 
Grundstück des Käufers eingebaut, tritt der Käufer schon jetzt die aus der Veräußerung des Grundstückes oder 
von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware  an uns ab.  
Der Wert der Vorbehaltsware im Sinne dieser Bestimmungen ist der Rechnungswert zuzüglich eines 
Sicherungszuschlages von 30%. Der Rang, eines abgetretenen Teilbetrages, im Rahmen der dem Käufer 
erwachsenden Gesamtforderung, wird von uns bestimmt.  Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung 
oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt, da die Forderungen entsprechend den 
vorstehenden Regelungen auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nic ht 
berecht igt. Der Käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, falls die gelieferte Ware 
gepfändet wird oder dritte Personen an der Ware Rechte irgendwelcher Art geltend machen.  Wir ermächtigen den 
Käufer widerruflich zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen. Von unserem eigenen Einziehungsrecht 
werden wir keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Auf 
Verlangen hat uns der Käufer d ie Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und ihnen die Abtretung 
anzuzeigen. Wir sind zu dieser Anzeige schon jetzt ermächtigt.  Übersteigt der Wert, der uns eingeräumten 
Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 30%, sind wir insoweit auf Verlangen des Käufers zur 
Rückübertragung oder Freigabe nach unserer Wahl verpflichtet. Mit der Tilgung aller unserer Forderungen aus der 
Gesch äftsverbindung geht das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen an den Käufer 
über.  
7. Zahlungsbedingungen  
Sämtliche Zahlungen haben per Überweisung und ohne Abzug innerhalb von 14  Tagen ab Rechnungsdatum zu 
erfolgen. Bei Zahlungsverzug werden sämtliche, auch gestundete Forderungen aus allen Rechtsgeschäften sofort 
fällig. Alle gewährten Rabatte und Bonifikationen verfallen. Außerdem erlischt eine etwaige Berechtigung des 
Käufers, b ei anderen Lieferwerken, die nicht uns gehören, zu unseren Lasten Waren zu beziehen.  Die Einbehaltung 
des Betrages fälliger Rechnungen wegen eines Gegenanspruches aus einem anderen Ve rtragsverhältnis ist nicht 
statthaft. Die Aufrechnung mit anderen als unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen ist 



ausgeschlossen.  Die Entgegennahme von Schecks, Wechseln, Abtretungen usw. erfolgt grundsätzlich unter dem 
Vorbehalt der Einlösung und bewirkt nicht die Stundung unserer Forderungen. Entstehende Kosten gehen dabei 
zu Lasten des Käufers. Für den ordnungsgemäßen Einzug übern ehmen wir keine Haftung.  Eingehende Zahlungen 
können wir, auch bei entgegenstehenden Zahlungsvermerken des Käufers, nach unserer Wahl, auf eventuell 
bestehende andere Verpflichtungen des Käufers, in Anrechnung bringen. Auf Verlangen hat der  Käufer für alle 
entstandenen oder bei entsprechenden Bestellungen noch entstehenden Verbindlichkeiten, geeignete und 
ausreichende Sicherheiten zu gewähren. Weigert er sich oder sehen wir die angebotenen Sicherheiten nicht als 
ausreichend an, können wir di e sofortige Begleichung aller offenen Verbindlichkeiten verlangen, und außerdem 
vom Vertrag zurücktreten.  
Zur Annahme von Zahlungen sind nur Personen mit von uns ausgestellter schriftlicher Inkassovollmacht berechtigt.  
9. Datenverarbeitung  
Wir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehungen oder im Zusammenhang mit diesen erhaltenen Daten 
über den Käufer, gleich ob diese vom Käufer oder vom Dritten stammen, im Sinne des Datenschutzgesetzes zu 
verarbeiten.  
10. Verschiedenes, Gerichtsstand  
Es gilt deutsches Recht.  Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen rechtsunwirksam sein oder werden, 
berührt das nicht die Gültigkeit der anderen Vereinbarungen.  Erfüllungsort für die Lieferung der Ware ist das 
Werksgelände des Lieferwerks. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist das für den Firmensitz, Hauptverwaltung 
zuständige Zivilgericht.  
11. Begriffsbest immung  
11.1 Ablieferung  
Der Begriff der Ablieferung umfasst auch die Auslieferung bei Lagergeschäften.  
11.2 Auftraggeber : 
Die Rechtsperson, die mit dem Spediteur einen Verkehrsvertrag abschließt.  
11.3 Diebstahlgefährdetes Gut : 
Gut, das einem erhöhten Raub - und Diebstahlrisiko ausgesetzt ist, wie Geld, Edelmetalle, Schmuck, Uhren, 
Edelsteine, Kunstgegenstände, Antiquitäten, Scheckkarten, Kreditkarten oder andere Zahlungsmittel, Wertpapiere, 
Valoren, Dokumente, Spirituosen, Tabakw aren, Unterhaltungselektronik, Telekommunikationsgeräte, EDV -Geräte 
und -Zubehör sowie Chip -Karten.  
11.4 Empfänger : 
Die Rechtsperson, an die das Gut nach dem Verkehrsvertrag oder aufgrund wirksamer Weisung des Auftraggebers 
oder eines sonstigen Verfügungsberechtigten abzuliefern ist.  
11.5 Fahrzeug : 
Ein zum Transport von einem Gut auf Verkehrswegen eingesetztes Beförderungsmittel.  
11.6 Gefährliche Güter  
Güter, von denen auch  im Rahmen einer normal verlau fenden Beförderung, Lagerung oder sonstigen Tätigkeit 
eine unmittelbare Gefahr für Personen, Fahrzeuge und Rechtsgüter Dritter ausgehen kann. Gefährliche Güter sind 
insbesondere die Güter, die in den Anwendungsbereich einschlägiger Gefahrgutgesetze und -verordnungen sowie 
gefahrstoff -, wasser - oder abfallrechtlicher Vorschriften fallen.  
11.7 Lademittel : 
Mittel zur Zusammenfassung von Packstücken und zur Bildung von Ladeeinheiten, z. B. Paletten, Container, 
Wechselbrücken, Behälter.  
11.8 Ladestelle/Entladestelle  
Die postalische Adresse, soweit die Parteien nicht eine genauere Ortsbestimmung getroffen haben.  
11.9 Leistungszeit  
Die Zeit (Datum, Uhrzeit), zu der eine bestimmte Leistung zu erbringen ist, z. B. ein Zeitfenster oder ein Zeitpunkt.  
11.10 Packstücke  
Einzelstücke oder vom Auftraggeber zur Abwicklung des Auftrags gebildete Einheiten mit und ohne Lademittel, die 
der Spediteur als Ganzes zu behandeln hat (Frachtstücke im Sinne von §§ 409, 431, 504 HGB).  
11.11 Schadenfall / Schadenereignis  
Ein Schadenfall liegt vor, wenn ein Geschädigter aufgrund eines äußeren Vorgangs einen Anspruch aus einem 
Verkehrsvertrag oder anstelle eines verkehrsvertraglichen Anspruchs geltend macht; ein Schadenereignis liegt vor, 
wenn aufgrund eines äußeren Vorgangs  mehrere Geschädigte aus mehreren Verkehrsverträgen Ansprüche 
geltend machen.   
11.12 Schnittstelle  
Nach Übernahme und vor Ablieferung des Gutes durch den Spediteur jede Übergabe des Gutes von einer 
Rechtsperson auf eine andere, jede Umladung von einem Fahrzeug auf ein anderes, jede (Zwischen -)Lagerung.  
11.13 Spediteur  
Die Rechtsperson, die mit dem Auftraggeber einen Verkehrsvertrag abschließt. Spediteure in diesem Sinne sind 
insbesondere Frachtführer im Sinne von § 407 HGB, Spediteure im Sinne von § 453 HGB, Lagerhalter im Sinne von 
§ 467 HGB und Verfrachter im Sinne vo n §§ 481, 527 HGB.  
11.14 Verkehrsverträge  
Verträge des Spediteurs über alle Arten von Tätigkeiten, gleichgültig ob sie Speditions -, Fracht -, Seefracht -, Lager - 
oder sonstige üblicherweise zum Speditionsgewerbe gehörende Geschäfte (z. B. Zollabwicklung, 
Sendungsverfolgung, Umschlag) betreffen.  
Diese umfassen auch speditionsübliche logistische Leistungen, wenn diese mit der Beförderung oder Lagerung 
von Gütern in Zusammenhang stehen, insbesondere Tätigkeiten wie Bildung von Ladeeinheiten, Kommissionieren, 
Etikettieren und Verwiegen von Gütern und  Retourenabwicklung.  



Als Frachtverträge gelten auch Lohnfuhrverträge über die Gestellung bemannter Kraftfahrzeuge zur Verwendung 
nach Weisung des Auftraggebers.  
11.15 Verlader  
Die Rechtsperson, die das Gut nach dem Verkehrsvertrag oder aufgrund wirksamer Weisung zur Beförderung 
übergibt.  
11.16. Vertragswesentliche Pflichten  
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Verkehrsvertrags (Ziffer 1.14) erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.  
11.17 Wertvolles Gut  
Gut mit einem tatsächlichen Wert am Ort und zur Zeit der Übernahme von mindestens 100 Euro/kg.  
11.18 Zeitfenster  
Vereinbarter Leistungszeitraum für die Ankunft des Spediteurs an der Lade - oder der Entladestelle.  
11.19 Zeitpunkt  
Vereinbarter Leistungszeitpunkt für die Ankunft des Spediteurs an der Lade - oder der Entladestelle.  
12. Anwendungsbereich  
12. 1 Die ADSp gelten für alle Verkehrsverträge des Spediteurs als Auftragnehmer.  
12.2 Gesetzliche Bestimmungen, von denen im Wege vorformulierter Vertragsbedingungen nicht abgewichen 
werden darf, gehen den ADSp vor.  
12.3 Die ADSp gelten nicht für Geschäfte, die ausschließlich zum Gegenstand haben  
12.3.1 Verpackungsarbeiten,  
12.3.2 die Beförderung und Lagerung von abzuschleppendem oder zu bergendem Gut,  
12.3.3 die Beförderung und Lagerung von Umzugsgut im Sinne von  
§ 451 HGB,  
12.3.4 Lagerung und Digitalisierung von Akten; Akten sind alle Arten von verkörperten und digitalisierten 
Geschäftspapieren, Dokumenten, Datenträgern sowie von gleichartigen der Sammlung von Informationen 
dienenden Sachen,  
12.3.5 Schwer - oder Großraumtransporte, deren Durchführung eine verkehrsrechtliche Transporterlaubnis bzw. 
Ausnahmegenehmigung erfordert, Kranleistungen und damit zusammenhängende Montagearbeiten.  
12.3.6 Die ADSp finden keine Anwendung auf Verkehrsverträge mit Verbrauchern i.S.v. § 13 BGB.  
13. Pflichten des Auftraggebers bei Auftragserteilung; Informationspflichten, besondere Güterarten  
13.1 Der Auftraggeber unterrichtet den Spediteur rechtzeitig über alle ihm bekannten, wesentlichen, die Ausführung 
des Auftrages beeinflussenden Faktoren. Hierzu zählen  
13.1.1 Adressen, Art und Beschaffenheit des Gutes, das Rohgewicht (inklusive Verpackung und vom Auftraggeber 
gestellte Lademittel) oder die anders angegebene Menge, Kennzeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke, 
besondere Eigenschaften des Gutes (wie lebend e Tiere, Pflanzen, Verderblichkeit), der Warenwert (z. B. für 
zollrechtliche Zwecke oder eine Versicherung des Gutes nach Ziffer 21), und Lieferfristen,  
13.1.2 alle öffentlich -rechtlichen, z. B. zollrechtlichen, außenwirtschaftsrechtlichen (insbesondere waren -, personen - 
oder länderbezogenen Embargos) und sicherheitsrechtlichen Verpflichtungen,  
13.1.3 im Falle von Seebeförderungen alle nach den seerechtlichen Sicherheitsbestimmungen (z. B. SOLAS) 
erforderlichen Daten in der vorgeschriebenen Form,  
13.1.4 Dritten gegenüber bestehenden gewerblichen Schutzrechten,  
z. B. marken - und lizenzrechtliche Beschränkungen, die mit dem Besitz des Gutes verbunden sind, sowie 
gesetzliche oder behördliche Hindernisse, die der Auftragsabwicklung entgegenstehen,  
13.1.5 besondere technische Anf orderungen an das Beförderungs mittel und spezielle Ladungssicherungsmittel, die 
der Spediteur gestellten soll.  
13.2 Bei gefährlichem Gut hat der Auftraggeber rechtzeitig dem Spediteur in Textform die Menge, die genaue Art 
der Gefahr und –  soweit erforderlich –  die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen mitzuteilen. Handelt es sich um 
Gefahrgut im Sinne des Gesetzes über die  Beförderung gefährlicher Güter oder um sonstige Güter, für deren 
Beförderung oder Lagerung besondere gefahrgut - oder abfallrechtliche Vorschriften bestehen, so hat der 
Auftraggeber die für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags erforderlichen Angabe n, insbesondere die 
Klassifizierung nach dem einschlägigen Gefahrgutrecht, mitzuteilen und spätestens bei Übergabe des Gutes die 
erforderlichen Unterlagen zu übergeben.  
13.3 Bei wertvollem oder diebstahlgefährdetem Gut hat der Auftraggeber im Auftrag den Spediteur in Textform 
über Art und Wert des Gutes und das bestehende Risiko zu informieren, so dass der Spediteur über die Annahme 
des Auftrags entscheiden oder angemessene Ma ßnahmen für eine sichere und schadenfreie Abwicklung des 
Auftrags treffen kann. Nimmt er diesen Auftrag an, ist der Spediteur verpflichtet, geeignete Sicherungsmaßnahmen 
zum Schutz des Gutes zu ergreifen.  
13.4 Der Auftraggeber hat dem Spediteur alle Urkunden und sonstigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und 
Auskünfte (z. B. Eintarifierung) zu erteilen, die insbesondere für die ordnungsgemäße Zoll - oder sonstige gesetzlich 
vorgeschriebene Behandlung –  hierzu zählen auch Sicherheitskontrollen z. B. für Luftfrachtsendungen –  des Gutes 
notwendig sind.  
14. Rechte und Pflichten des Spediteurs  
14.1 Der Spediteur hat die Interessen des Auftraggebers wahrzunehmen. Er hat den ihm erteilten Auftrag auf 
offensichtliche Mängel zu prüfen und dem Auftraggeber alle ihm bekannten Gefahrumstände für die Ausführung 
des Auftrages unverzüglich anzuzeigen. Erforder lichenfalls hat er Weisungen einzuholen.  
14.2 Der Spediteur hat dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm zur Transportabwicklung eingesetzten Fahrzeuge, 
Ladungssicherungsmittel und, soweit die Gestellung von Lademitteln vereinbart ist, diese in technisch 
einwandfreiem Zustand sind, den gesetzlichen Vor schriften und den im Verkehrsvertrag gestellten Anforderungen 
für das Gut entsprechen. Fahrzeuge und Lademittel sind mit den üblichen Vorrichtungen, Ausrüstungen oder 



Verfahren zum Schutz gegen Gefahren für das Gut, insbesondere Ladungssicherungsmitteln, auszustatten. 
Fahrzeuge sollen schadstoffarm, lärmreduziert und energie - sparend sein.  
14.3 Der Spediteur hat zuverlässiges und entsprechend der Tätigkeit fachlich geschultes, geeignetes und 
ordnungsgemäß beschäftigtes Fahrpersonal und, soweit erforderlich, mit Fahrerbescheinigung einzusetzen.  
14.4 Der Spediteur hat auf einem fremden Betriebsgelände eine dort geltende und ihm bekanntgemachte Haus -, 
Betriebs - oder Baustellenordnung zu befolgen. § 419 HGB bleibt unberührt.  
14.5 Der Spediteur ist berechtigt, die zollamtliche Abwicklung von der Erteilung einer schriftlichen Vollmacht 
abhängig zu machen, die ihm eine direkte Vertretung ermöglicht.  
14.6 Wird der Spediteur mit der grenzüberschreitenden Beförderung des Gutes oder der Import - oder 
Exportabfertigung beauftragt, so beinhaltet dieser Auftrag im Zweifel auch die zollamtliche oder sonst gesetzlich 
vorgeschriebene Behandlung des Gutes, wenn ohne s ie die grenzüberschreitende Beförderung bis zum 
Bestimmungsort nicht ausführbar ist.  
Er darf hierbei  
14.6.1 Verpackungen öffnen, wenn dies zum Zweck der Durchführung einer gesetzlich vorgeschriebenen Kontrolle 
(z. B. Spediteur als Reglementierter Beauftragter) erforderlich ist, und anschließend alle zur Auftragsabwicklung 
erforderlichen Maßnahmen treffen, z. B. das Gut neu verpacken,  
14.6.2 die zollamtlich festgesetzten Abgaben auslegen.  
14.7 Bei einem Güter - oder Verspätungsschaden hat der Spediteur auf Verlangen des Auftraggebers oder 
Empfängers diesem unverzüglich alle zur Sicherung von Schadensersatzansprüchen erforderlichen und ihm 
bekannten Informationen zu verschaffen.   
14.8 Der dem Spediteur erteilte Auftrag umfasst mangels ausdrücklicher Vereinbarung nicht   
14.8.1 die Gestellung und den Tausch von Paletten oder sonstigen Lademitteln,   
14.8.2 die Ver - und Entladung der Güter, es sei denn, aus den Um - ständen oder der Verkehrs sitte ergibt sich 
etwas anderes  
14.8.3 ein Umladeverbot (§ 486 HGB findet keine Anwendung),   
14.8.4 die Bereitstellung eines Sendungsverfolgungssystems, es  sei denn, dies ist branchenüblich, wobei Ziffer 14 
unberührt bleibt  
14.8.5 Retouren, Umfuhren und verdeckte Beiladungen.  Werden in Abweichung vom Auftrag vom Auftraggeber ein 
oder mehrere weitere Packstücke zum Transport übergeben und nimmt der Spediteur dieses oder diese 
Packstücke zum Transport an, so schließen der Spediteur und der Auftraggeber über dieses Gut einen neuen  
Verkehrsvertrag ab. Bei Retouren oder verdeckten Beiladungen gelten mangels abweichender Vereinbarungen 
die Bestimmungen des ursprünglichen Verkehrsvertrages. Ziffer 5.2 bleibt unberührt.   
14.8.6 Weitergehende Leistungs - und Informationspflichten, z. B. über Qualitätsmanagementmaßnahmen und 
deren Einha ltung (Audits) sowie Monitoring - und Bewertungssysteme und Leistungskennzahlen, bedürfen der 
ausdrücklichen Vereinbarung.  
15. Kontaktperson, elektronische Kommunikation und Dokumente  
15.1 Auf Verlangen einer Vertragspartei benennt jede Vertragspartei für den Empfang von Informationen, 
Erklärungen und Anfragen für die Vertragsabwicklung eine oder mehrere Kontaktpersonen und teilt Namen und 
Kontaktadressen der anderen Partei mit. Diese Angabe n sind bei Veränderung zu aktualisieren. Bestimmt eine 
Partei keine Kontaktperson, gilt diejenige Person als Kontaktperson, die den Verkehrsvertrag für die Partei 
abgeschlossen hat.  Über das Gesetz hinausgehende Informationspflichten, z. B. über Maßnahmen des Spediteurs 
im Falle von Störungen, insbesondere einer drohenden Verspätung in der Übernahme oder Ablieferung, bei 
Beförderungs - oder Ablieferungshindernissen, bei Schäden am Gut oder anderen Störungen (Notfallkonzept) 
bedürfen der ausdrücklichen Verein barung.  
Bei einer Vereinbarung nach Ziffer 5.4 stellen die Parteien sicher, dass das eigene IT -System betriebsbereit ist und 
die üblichen Sicherheits - und Kontrollmaßnahmen durchgeführt werden, um den elektronischen Datenaustausch 
vor dem Zugriff Dritter zu schütz en sowie der Veränderung, dem Verlust oder der Zerstörung elektronisch 
übermittelter Daten vorzubeugen. Jede Partei ist verpflichtet, der anderen Partei rechtzeitig Änderungen ihres IT -
Systems mitzuteilen, die Auswirkungen auf den elektronischen Datenausta usch haben können.  
Elektronisch oder digital erstellte Dokumente, insbesondere Abliefernachweise, stehen schriftlichen Dokumenten 
gleich.  Zudem ist jede Partei berechtigt, schriftliche Dokumente lediglich elektronisch oder digital zu archivieren 
und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften die Originale zu vernichten.  
Verpackungs - und Kennzeichnungspflichten des Auftraggebers  
Das Gut ist vom Auftraggeber zu verpacken und, soweit dies erforderlich ist, mit deutlich und haltbar angebrachten 
Kennzeichen für ihre auftragsgemäße Behandlung zu versehen. Alte Kennzeichen sind zu entfernen oder 
unkenntlich zu machen. Gleiches gilt für Packstücke.  Darüber hinaus ist der Auftraggeber verpflichtet,  zu einer 
Sendung geh örende Packstücke als zusammen gehörig erkennbar zu kennzeichnen,  Packstücke –  soweit 
erforderlich –  so herzurichten, dass ein Zugriff auf den Inhalt ohne Hinterlassen äußerli ch sichtbarer Spuren nicht 
möglich ist.  
Ladungssicherungs - und Kontrollpflichten des Spediteurs  
15.2 Mangels ausdrücklicher Vereinbarung bedürfen vertragliche  Erklärungen des Lager - und Fahrpersonals zu 
ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der jeweiligen Vertragspartei.  
15.3 Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass der Verlader oder Empfänger für den Auftraggeber die an 
der Lade - oder Entladestelle zur Abwicklung des Verkehrsvertrags erforderlichen Erklärungen abgibt und 
tatsächliche Handlungen, wie die Übergabe oder Ü bernahme des Gutes, vornimmt.   
15.4 Wenn dies zwischen dem Auftraggeber und dem Spediteur vereinbart ist, werden die Parteien per EDI 
(Electronic Data Interchange)/DFÜ (Datenfernübertragung) Sendungsdaten einschließlich der Rechnungserstellung 
übermitteln bzw. empfangen. Die übermittelnde Pa rtei trägt die Gefahr für den Verlust, die Vollständigkeit und die 
Richtigkeit der übermittelten Daten.   



15.5 Bei einer Vereinbarung nach Ziffer 15.4 stellen die Parteien sicher, dass das eigene IT -System betriebsbereit 
ist und die üblichen Sicherheits - & Kontrollmaßnahmen durchgeführt werden, um den elektronischen 
Datenaustausch vor dem Zugriff Dritter zu sc hützen sowie der Veränderung, dem Verlust oder der Zerstörung 
elektronisch übermittelter Daten vorzubeugen. Jede Partei ist verpflichtet, der anderen Partei rechtzeitig 
Änderungen ihres IT -Systems mitzuteilen, die Auswirkungen auf den elektronischen Datena ustausch haben 
können  
15.6 Elektronisch oder digital erstelle Dokumente, insbesondere Abliefernachweise, stehen schriftlichen 
Dokumenten gleich.  
Zudem ist jede Partei berechtigt, schriftliche Dokumente lediglich elektronisch oder digital zu archivieren und unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorschriften die Originale zu vernichten.  
16. Verpackungs - und Kennzeichnungspflichten des Auftraggebers  
16.1. Das Gut ist vom Auftraggeber zu verpacken und, soweit dies erforderlich ist, mit deutlich und haltbar 
angebrachter Kennzeichen für ihrer auftragsgemäßen Behandlung zu versehen. Alte Kennzeichen sind zu 
entfernen oder unkenntlich zu machen. Gleiches g ilt für Packstücke.  
16.2. Darüber hinaus ist der Auftraggeber verpflichtet,  
16.2.1 zu einer Sendung gehörende Packstücke als zusammengehörig erkennbar zu kennzeichnen,  
16.2.2 Packstücke –  soweit erforderlich -  so herzurichten, dass ein Zugriff auf den Inhalt ohne Hinterlassen 
äußerlich sichtbarer Spuren nicht möglich ist.  
17. Ladungssicherungs - und Kontrollpflichten des Spediteurs  
17.1 Erfolgt die Ver - oder Entladung an mehr als einer Lade - oder Entladestelle, stellt der Spediteur nach Abschluss 
der beförderungssicheren Verladung eines Gutes die Ladungssicherung durchgehend bis zur letzten Entladestelle 
sicher.   
17.2 Der Spediteur ist verpflichtet, an jeder Schnittstelle Kontrollen durchzuführen. Er hat das Gut auf Vollzähligkeit 
und Identität sowie äußerlich erkennbare Schäden und Unversehrtheit von Label, Plomben und Verschlüssen zu 
überprüfen und Unregelmäßigkeiten zu dokumentieren.  
18. Quittung  
18.1 Der Spediteur hat die Übernahme des Gutes –  gegebenenfalls mit Vorbehalt –  zu quittieren.  
Mit der Übernahmequittung bestätigt der Spediteur im Zweifel nur die Anzahl und Art der Packstücke, nicht jedoch 
deren Inhalt, Wert, Gewicht oder anders angegebene Menge.  
18.2 Bei vorgeladenen oder geschlossenen Ladeeinheiten wie Containern oder Wechselbrücken und vorab vom 
Auftraggeber übermittelten Daten gilt die Richtigkeit einer Übernahmequittung über Anzahl und Art der geladenen 
Packstücke als widerlegt, wenn der Spediteur dem Auftraggeber unverzüglich (Mengen -) Differenzen und 
Beschädigungen meldet, nachdem er die Ladeeinheit entladen hat.  
18.3 Als Ablieferungsnachweis hat der Spediteur vom Empfänger eine Ablieferungsquittung über die im Auftrag 
oder in sonstigen Begleitpapieren genannten Packstücke zu verlangen. Weigert sich der Empfänger, die 
Ablieferungsquittung zu erteilen, so hat der Spedite ur Weisung einzuholen.  
Der Auftraggeber kann die Herausgabe der Ablieferungsquittung innerhalb eines Jahres nach Ablieferung des 
Gutes verlangen.  
18.4 Als Übernahme - oder Ablieferungsquittung dienen alle die Auftragsdurchführung nachweisenden, 
unterzeichneten Dokumente, wie Lieferscheine, Spediteurübernahmescheine, Fracht - und Seefrachtbriefe, 
Ladescheine oder Konnossemente.  
18.5 Die Übernahme - oder Ablieferungsquittung kann auch elektronisch oder digital erstellt werden, es sei denn, 
der Auftraggeber verlangt die Ausstellung eines Fracht - oder Seefrachtbriefs, Ladescheins oder Konnossements.  
19. Weisungen  
Der Spediteur ist verpflichtet, jede ihm nach Vertragsschluss erteilte Weisung über das Gut zu beachten, es sei 
denn, die Ausführung der Weisung droht Nachteile für den Betrieb seines Unternehmens oder Schäden für die 
Auftraggeber oder Empfänger anderer Se ndungen mit sich zu bringen.  
Beabsichtigt der Spediteur, eine ihm erteilte Weisung nicht zu befolgen, so hat er denjenigen, der die Weisung 
gegeben hat, unverzüglich zu benachrichtigen.  
20. Frachtüberweisung, Nachnahme  
Die Mitteilung des Auftraggebers, der Auftrag sei unfrei abzufertigen oder z. B. nach Maßgabe der Incoterms für 
Rechnung des Empfängers oder eines Dritten auszuführen, berührt nicht die Verpflichtung des Auftraggebers 
gegenüber dem Spediteur, die Vergütung  sowie die sonstigen Aufwendungen (Frachten, Zölle und sonstige 
Abgaben) zu tragen.  
Nachnahmeweisungen z. B. nach § 422 HGB, Art. 21 CMR bleiben unberührt.  
21. Nichteinhaltung von Lade - und Entladezeiten, Standgeld  
21.1. Hat der Auftraggeber das Gut zu verladen oder entladen, ist er verpflichtet, die vereinbarte, ansonsten eine 
angemessene Lade - oder Entladezeit einzuhalten.  
21.2  Wird im Straßengüterverkehr für die Gestellung eines Fahrzeugs ein Zeitpunkt oder ein Zeitfenster vereinbart 
oder vom Spediteur avisiert, ohne dass der Auftraggeber, Verlader oder Empfänger widerspricht, beträgt die Lade - 
oder Entladezeit bei Komplettladun gen (nicht jedoch bei schüttbaren Massengütern) unabhängig von der Anzahl 
der Sendungen pro Lade - oder Entladestelle bei Fahrzeugen mit 40 Tonnen zulässigem Gesamtge wicht pauschal 
jeweils maximal 10 Mi nuten für die Verladung bzw. die Entladung. Bei Fa hrzeugen mit niedrigerem Gesamtgewicht 
reduzieren sich diese Zeiten einzelfallbezogen in angemessenen Umfang.  
21.3 Die Lade - oder Entladezeit beginnt mit der Ankunft des Straßenfahrzeugs an der Lade - oder Entladestelle (z. 
B. Meldung beim Pförtner) und endet, wenn der Auftraggeber oder Empfänger seinen Verpflichtungen vollständig 
nachgekommen ist.  
Ist für die Gestellung des Straßenfahrzeugs an der Lade - oder Entladestelle eine konkrete Leistungszeit vereinbart, 
so beginnt die Lade - oder Entladezeit nicht vor der für die Gestellung vereinbarten Uhrzeit.  



21.4  Wird die Lade - oder Entladezeit aufgrund vertraglicher Vereinbarung oder aus Gründen, die nicht dem 
Risikobereich des Spediteurs zuzurechnen sind, überschritten, hat der Auftraggeber dem Spediteur das 
vereinbarte, ansonsten ein angemessenes Standgeld als V ergütung zu zahlen.  
21.5  Die vorstehenden Bestimmungen finden entsprechende Anwendung, wenn der Spediteur verpflichtet ist, das 
Gut zu ver - oder entladen und der Auftraggeber ausschließlich verpflichtet ist, das Gut zur Verladung 
bereitzustellen oder nach Entladung entgegenzunehmen.  
22. Leistungshindernisse, höhere Gewalt  
22.1 Kann der Spediteur das Gut nicht oder nicht rechtzeitig übernehmen, so hat er dies dem Auftraggeber oder 
Verlader unverzüglich anzuzeigen und entsprechende Weisungen einzuholen. § 419 HGB findet entsprechende 
Anwendung. Der Auftraggeber bleibt berechtigt, den Verkehrsvertrag zu kündigen, ohne dass der Spediteur 
berechtigt ist, Ansprüche nach § 415 Abs. 2 HGB geltend zu machen.  
22.2 Leistungshindernisse, die nicht dem Risikobereich einer  Vertragspartei zuzurechnen sind, befreien die 
Vertragsparteien für die Dauer der Störung und den Umfang Ihrer Wirkung von den Leistungspflichten.  
Als solche Leistungshindernisse gelten höhere Gewalt, Unruhen , kriegerische oder terroristische Akte, Streiks und 
Aussperrungen, Blockaden von Beförderungswegen sowie sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und 
schwerwiegende Ereignisse.  
Im Falle eines Leistungshindernisses ist jede Vertragspartei verpflichtet, die andere Partei unverzüglich zu 
unterrichten; der Spediteur ist zudem verpflichtet, Weisungen des Auftraggebers einzuholen.  
 
 
23. Ablieferung  
23.1 Wird nach Ankunft an der Entladestelle erkennbar, dass die Entladung nicht innerhalb der Entladezeit 
durchgeführt werden kann, hat der Spediteur dies dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen und entsprechende 
Weisungen einzuholen. §419 HGB findet Anwe ndung.  
23.2 Kann der Spediteur die vereinbarte Leistungszeit oder –  mangels –  Vereinbarung –  eine angemessene Zeit 
für die Ablieferung des Gutes nicht einhalten, hat er Weisungen bei seinem Auftraggeber oder dem Empfänger 
einzuholen.  
23.3. Wird der Empfänger in seiner Wohnung, in dem Geschäftsraum oder in einer Gemeinschaftseinrichtung, in 
der der Empfänger wohnt, nicht angetroffen, kann das Gut, soweit nicht offenkundige Zweifel an deren 
Empfangsberechtigung bestehen, abgeliefert werd en 
23.3.1 in der Wohnung an einen erwachsenen Familienangehörigen, eine in der Familie beschäftigten Person oder 
einen erwachsenen ständigen Mitbewohner,  
23.3.2 in Geschäftsräumen an eine dort beschäftige Person,  
23.3.3 in Gemeinschaftseinrichtungen dem Leiter der Einrichtung oder einem dazu ermächtigten Vertreter  
23.4 Wenn der Spediteur mit dem Auftraggeber oder Empfänger eine Vereinbarung getroffen hat, wonach die 
Ablieferung ohne körperliche Übergabe an den Empfänger erfolgen soll (z.B. Nacht -, Garagen - oder 
Bandanlieferung), erfolgt die Ablieferung mit der tatsä chlichen Bereitstellung des Gutes am vereinbarten Ort.  
23.5 Die Ablieferung darf nur unter Aufsicht des Auftraggebers, Empfängers oder eines dritten 
Empfangsberechtigten erfolgen. Die Ziffern 13.3 und 13.4 bleiben unberührt.  
24. Auskunfts - und Herausgabepflicht des Spediteurs  
24.1 Der Spediteur ist verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über 
den Stand des Geschäftes Auskunft zu geben und nach dessen Ausführung Rechenschaft abzulegen; zur 
Offenlegung der Kosten ist er jedoch nur verpflic htet, wenn er für Rechnung des Auftraggebers tätig wird.  
24.2 Der Spediteur ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Geschäfts erhält und was er 
aus dem Geschäftsführung erlangt, herauszugeben.  
25. Lagerung  
25.1 Der Auftraggeber hat das Gut, soweit erforderlich, zu verpacken und zu kennzeichnen und Urkunden zur 
Verfügung zu stellen sowie alle Auskünfte zu erteilen, die der Spediteur zur sachgerechten Lagerung benötigt.  
25.2  Die Lagerung erfolgt nach Wahl des Spediteurs in dessen eigenen oder, soweit dies nicht vertraglich 
ausgeschlossen ist, in fremden Lagerräumen. Lagert der Spediteur bei einem fremden Lagerhalter ein, so hat er 
dessen Namen und den Lagerort dem Auftraggeber  unverzüglich schriftlich bekannt zugeben oder, falls ein 
Lagerschein ausgestellt ist, auf diesem zu vermerken.  
25.3  Der Spediteur hat für die ordnungsgemäße Instandhaltung und Pflege von Lagerhallen und anderen 
Lagerflächen, der Zufahrten auf den Betriebsf lächen und die Sicherung des Gu tes, insbesondere gegen Diebstahl, 
zu sorgen. Weitergehende Sicherungsmaßnahmen, die z. B. über die gesetzlichen Brand schutzvorschriften 
hinausgehen, bedürfen der ausdrücklichen Vereinbarung.  
25.4. Mangel s abweichender Vereinbarung  
25.4.1 beginnt die Übernahme des Gutes zur Lagerung mit dem Beginn der Entladung des Fahrzeugs durch den 
Spediteur und die Auslieferung des Gutes endet mit dem Abschluss der Verladung durch den Spediteur,  
25.4.2 erfolgt die Bestandsführung durch das Lagerverwaltungs - system des Spediteurs,  
25.4.3 erfolgt eine physische Inventur pro Jahr. Auf Weisung des Auftraggebers führt der Spe diteur weitere 
physische Inven turen gegen Aufwandserstattung durch.  
25.5 Der Spediteur verpflichtet sich, bei Übernahme des Gutes, wenn ihm angemessene Mi ttel zur Überprüfung 
zur Verfü gung stehen, eine Eingangskontrolle nach Art, Menge und Beschaffenheit des Gutes, Zeichen, Nummern, 
Anzahl der Packstücke sowie äußerlich erkennbare Schäden gemäß  
§ 438 HGB durchzuführen.  
25.6 Zur Sicherung des Gutes sind regelmäßig Kontrollen durch geeignetes Personal des Spediteurs 
durchzuführen.  



25.7 Bei Fehlbeständen und zu befürchtenden Veränderungen am Gut hat der Spediteur den Auftraggeber 
unverzüglich zu informieren und Weisung einzuholen. § 471 Abs. 2 HGB bleibt unberührt.  
25.8 Weitergehende Leistungs - und Informationspflichten bedür fen der ausdrücklichen Vereinbarung.  
26. Vergütung  
Mit der vereinbarten Vergü tung, die die Kosten der Beför derung und Lagerung einschließt, sind alle nach dem 
Verkehrsvertrag zu erbringenden Leistungen abgegolten. Nachforderungen für im regelmäßigen Verlauf der 
Beför derung oder Lagerhaltung anfallende und zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe vorhersehbare Kosten können 
nicht gesondert geltend gemacht werden, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. Kalkulationsfehler gehen zu 
Lasten des Kalkulierenden. §§ 412, 418, 4 19, 491, 492 588 bis 595 HGB und verglei chbare Regelung en aus 
internationalen Überein kommen bleiben unberührt.  
27. Aufwendungs - und Freistellungsansprüche  
27.1 Der Spediteur hat Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten 
durfte und nicht zu vertreten hat, insbesondere Beiträge zu Havereiver - fahren, Detention - oder D emurrage -Kosten, 
Nachverpackun gen zum Schutz des Gutes.  
27.2 Wenn der Auftraggeber den Spediteur beauftragt, Gut in Empfang zu nehmen und be i der Ablieferung an den 
Spedi teur Frachten, Wertnachnahmen, Zölle, Steuern oder sonstige Abgaben oder Spesen gefordert werden, ist 
der Spediteur berechtigt, aber nicht verpflichtet, diese –  soweit er sie den Umständen nach für erforderlich halten 
durfte –  auszulegen und vom Auftraggeb er Erstattung zu verlangen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart 
worden.  
27.3. Von Aufwendungen wie Frachtforderungen, Beiträgen zu Havereiverfahren, Zöllen, Steuern und sonstigen 
Abgaben, die an den Spediteur, insbesondere als Verfügungsberechtigten oder als Besitzer fremden Gutes gestellt 
werden, hat der  
Auftraggeber den Spediteur auf Aufforderung zu befreien, wenn sie der Spediteur nicht zu vertreten hat.  
28. Rechnungen, fremde Währungen  
28.1 Vergütungsansprüche des Spediteurs erfordern den Zugang einer den gesetzlichen  Anforderungen 
genügenden Rech nung oder Zahlungsaufstel lung. Mangels abweichender Ver einbarung erfordert die Fälligkeit bei 
unstreitiger Ablieferung nicht die Vorlage eines Ablieferungsnachweises.  
28.2 Der Spediteur ist berechtigt, von ausländischen Auftragge bern oder Empfängern nach seiner Wahl Zahlung in 
ihrer Landeswährung oder in Euro zu verlangen.  
28.3 Schuldet der Spediteur fremde Währung oder legt er fremde Währung aus, so ist er berechtigt, entweder 
Zahlung in der fremden Währung oder in Euro zu verlangen. Verlangt er Zahlung in Euro, so erfolgt die 
Umrechnung zu dem am Tage der Zahlung des Spediteurs  amtlich festgesetzten Kurs, den der Spediteur 
nachzuweisen hat.  
28.4 Eine Zahlungsabwicklung im Gutschriftenverfahren ist ausdrücklich zu vereinbaren. Im Zweifel hat der 
Auftraggeber Gutschriften nach Leistungserbringung sofort zu erteilen. Ziff. 18.1 Satz 1 findet auf das 
Gutschriftenverfahren keine Anwendung.  
29 Aufrechnung, Zurückbehaltung  
Gegenüber Ansprüchen aus dem Verkehrsvertrag und damit zusammenhängenden außervertraglichen 
Ansprüchen ist eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung nur zulässig, wenn der Gegenanspruch fällig, unbestritten, 
entscheidungsreif oder rechtskräftig festgestellt is t. 
30. Pfand - und Zurückbehaltungsrecht  
30.1 Zur Absicherung seiner For derungen aus verkehrsvertragli chen Leistungen darf der Sp editeur sich auf die ihm 
zuste henden gesetzlichen Pfand - und Zurückbehaltungsrechte berufen.  
30.2 Die Pfandverwertung erfolg t nach den gesetzlichen Bestim mungen mit der Maßgabe, dass  
30.2.1. bei Ausübung des gesetzlichen Pfandrechts des Frachtführers oder Verfrachters die Androhung des 
Pfandverkaufs und die erforderlichen Benachrichtigungen an den Empfänger zu richten sind,  
30.2.2 an die Stelle der in § 1234 BGB bestimmten Frist von einem Monat die von einer Woche tritt.  
30.3 Der Auftraggeber ist bere chtigt, die Ausübung des Pfand rechts zu untersagen, wenn er dem Spediteur ein 
hinsichtlich seiner Forderungen gleichwertiges Sicherungsmittel (z. B. selbstschuldnerische Bankbürgschaft) 
einräumt. 
31. Versicherung des Gutes  
31.1 Der Spediteur besorgt die Versicherung des Gutes (z. B. Trans - port- oder Lagerversicherung) bei einem 
Versicherer seiner Wahl, wenn der Auftraggeber ihn damit vor Übergabe des Gutes beauftragt.  
Der Spediteur hat die Versicherung des Gutes zu besorgen, wenn dies im Interesse des Auftraggebers liegt.  
31.2 Der 3Spediteur darf dies insbesondere vermuten, wenn  
31.2.1 der Spediteur bei einem früheren Verkehrsvertrag im Rahmen noch laufender Geschäfts beziehung eine 
Versicherung be sorgt hat,  
31.2.2 der Auftraggeber im Auftrag einen „Warenwert für eine Versicherung des Gutes“ angegeben hat.  
31.3 Die Vermutung des Interesses  an der Eindeckung einer Versi cherung nach Ziffer 21.2 besteht insbesondere 
nicht, wenn  
31.3.1 der Auftraggeber die Eindeckung untersagt,  
31.3.2 der Auftraggeber ein Sped iteur, Frachtführer oder Lager halter ist.  
31.4 Der Spediteur hat bei der Besorgung einer Versicherung Weisungen des Auftraggebers insbesondere 
hinsichtlich Versicherungssumme und der zu deckenden Gefahren zu befolgen. Erhält er keine Weisung, hat der 
Spediteur nach pflichtgemäßem Ermessen  über Art und Umfang der Versi cherung zu entscheiden und  sie zu 
marktüblichen Bedingun gen abzuschließen.  
31.5. Kann der Spediteur wegen der Art der zu versichernden Güter oder aus einem anderen Grund keinen 
Versicherungsschutz eindecken, hat der Spedite ur dies dem Auftraggeber unver züglich mitzuteilen.  



31.6 Besorgt der Spediteur nach Vertragsabschluss auf Weisung des Auftraggebers eine Versicherung, übernimmt 
er die Einziehung eines Entschädigungsbetrags ode r sonstige Tätig keiten bei Abwicklung von V ersicherungsfällen 
und Havarei en, so steht ihm auch ohne Vereinbarung eine ortsübliche, ansonsten angemessene Vergütung neben 
dem Ersatz seiner Auslagen zu.  
32. Haftung des Spediteurs, Abtretung von Ersatzansprüchen  
32.1 Der Spediteur haftet für S chäden nach Maßgabe der gesetz lichen Vorschriften. Es gelte n jedoch die folgenden 
Regelun gen, soweit zwingende oder AGB -feste Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmen.  
32.2 In allen Fällen, in denen der Spediteur nach den Ziffern 23.3 und 24 verschuldensabhängig für Verlust oder 
Beschädigung des Gutes (Güterschäden) haftet, hat er statt Schadenersatz Wert - und Kostenersatz entsprechend 
den §§ 429, 430, 432 HGB zu leisten.  
32.3 Bei Inventurdifferenzen kann der Spediteur bei gleich zeitigen Fehl - und Mehrbeständen desselben 
Auftraggebers zur Ermittlung des Wertersatzes in den von Ziffer 24 erfassten Fällen eine wertmäßige Saldierung 
des Lagerbestands vor - nehmen.  
32.4 Hat der Spediteur aus einem Schadenfall, für den er nicht haftet, Ansprüche gegen einen Dritten oder hat der 
Spediteur gegen einen Dritten seine eigene Haftung übersteigende Ersatzansprüche, so hat er diese Ansprüche 
dem Auftragge ber auf dessen Verlangen abzutreten, es sei denn, dass der Spediteur aufgrund besonderer 
Abmachung die Verfolgung der Ansprüche für Rechnung und Gefahr des Auftraggebers übernimmt. §§ 437, 509 
HGB bleiben unberührt.  
33. Haftungsbegrenzungen  
33.1 Die Haftung des Spediteurs für Güterschäden in seiner Obhut gemäß § 431 Abs. 1, 2 und 4 HGB ist mit 
Ausnahme von Schäden aus Seebeförderungen und verfügten Lagerungen der Höhe nach wie folgt begrenzt:  
33.1.1 auf 8,33 Sonderziehungsrechte für jedes Kilogramm, wenn der Spediteur  
Frachtführer im Sinne von § 407 HGB,  
Spediteur im Selbstei ntritt, Fixkosten - oder Sammel ladungsspediteur im Sinne von §§ 458 bis 460 HGB  
oder  
Obhutsspediteur im Sinne von § 461 Abs. 1 HGB ist;  
33.1.2 auf 2 statt 8,33 Sonderziehungsrechte für jedes Kilogramm, wenn der Auftraggeber mi t dem Spediteur einen 
Verkehrs vertrag über eine Beförderung mit verschiedenartigen Beförderungsmitteln unter Einschluss einer 
Seebeförderung geschlossen hat und der Schadenort unbekannt ist.  
Bei bekanntem Schadenort bestimmt sich die Haftung nach  
§ 452a HGB unter Berücksichtigung der Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen der ADSp.  
33.1.3 Übersteigt die Haf tung des Spediteurs aus Ziffer 3 3.1.1. einen Betrag von 1,25 Millionen Euro  je Schadenfall, 
ist seine Haf tung außerdem begrenzt aus jedem Schadenfall höchstens auf einen Betrag von 1,2 5 Millionen Euro 
oder 2 Sonder ziehungsrechte für jedes Kilogramm, je nachdem, welcher Betrag höher ist.  
33.2 Die Haftung des Spediteurs bei Güterschäden in seiner Obhut ist bei einem Verkehrsvertrag über eine 
Seebeförderung und bei grenzüberschreitenden Beförderungen auf den für diese Beförderung gesetzlich 
festgelegten Haftungshöchstbetrag begrenzt. Ziffer 25 bl eibt unberührt.  
33.3 In den von Ziffern 33.1 und 3 3.2 nicht erfassten Fällen (wie  
§ 461 Abs. 2 HGB, §§ 280 ff BGB) ist die Haftung des Spedi teurs für Güterschäden entsprechend § 431 Abs. 1, 2 und 
4 HGB der Höhe nach begrenzt  
33.3.1 bei einem Verkehrsvertrag über eine Seebeförderung oder eine Beförderung mit vers chiedenartigen 
Beförderungsmit teln unter Einschluss einer Seebeförderung auf 2 Sonderzie hungsrechte für jedes Kilogramm,  
33.3.2 bei allen anderen Verkeh rsverträgen auf 8,33 Sonderzie hungsrechte für jedes Kilogramm.  
33.3.3 Außerdem ist die Haftung des Spediteurs begrenzt aus jedem Schadenfall höchstens auf einen Betrag von 
1,25 Millionen Euro.  
33.4 Die Haftung des Spediteurs für andere als Güterschäden mit Ausnahme von Schäden bei verfügten 
Lagerungen, Personenschäden und Sachschäden an Drittgut ist der Höhe nach begrenzt auf das Dreifache des 
Betrags, der bei  Verlust des Gutes nach Ziffer 33.3.1 bzw. 3 3.3.2 zu zahlen wäre.  
Außerdem ist die Haftung des Spediteurs begrenzt aus jedem Schadenfall höchstens auf einen Betrag von 125.000 
Euro.  
33 .4.1 Die §§ 413 Abs. 2, 418 Abs. 6, 422 Abs. 3, 431 Abs. 3, 433, 445  
Abs. 3, 446 Abs.2, 487 Abs. 2, 491 Abs. 5, 520 Abs. 2, 521 Abs.  
4, 523 HGB sowie entsprechende Haftungsbestimmungen in internationalen Übereinkommen, von denen im Wege 
vorformulierter Vertragsbedingungen nicht abgewichen werden darf, bleiben unberührt.  
23.4.2 Ziffer 23.4 findet keine  Anwendung auf gesetzliche Vor schriften wie Art. 25 MÜ, Art. 5 CIM oder Art. 20 
CMNI, die die Haftung des Spediteurs erweitern oder zulassen, diese zu erweitern.  
33.5. Übersteigt die Haftung des Spediteurs aus den Ziffern 33.1, 33.3 und 3 3.4 einen Betrag von 2,5 Millionen Euro 
je Schadenereignis, ist seine Haftung unabhängig davon, wie  
viele Ansprüche aus einem Schadenereignis erhoben werden, außerdem begrenzt höchstens auf 2,5 Millionen 
Euro je Schadenereignis oder 2 Sonde rziehungsrechte für jedes Kilo gramm der verlorenen und beschädigten 
Güter, je nachdem, welcher Betrag höher ist; bei mehreren Geschädigten haftet der Spediteur anteilig im Verhältnis 
ihrer Ansprüche.  
34. Haftungsbegrenzungen bei verfügter Lagerung, Inventuren und Wertdeklaration  
34.1.Die Haftung des Spediteurs bei Güterschäden ist bei einer verfügten Lagerung der Höhe nach begrenzt  
34.1.1 entsprechend § 431 Abs. 1, 2 und 4 HGB auf 8,33 Sonderzie hungsrechte für jedes Kilogramm,  
34.1.2 höchstens 35.000 Euro je Schadenfall.  
34.1.3 Besteht der Schaden eines Auftraggebers in einer Differenz zwischen Soll - und Ist -Bestand des 
Lagerbestands, ist die Haftung des Spediteurs abweichend von Ziffer 34.1.2 der Höhe nach auf 70.000 Euro pro 



Jahr begrenzt, unabhängig von Anzahl und Form der durchgeführten Inventuren und von der Zahl der für die 
Inven turdifferenz ursächlichen Scha denfälle.  
34.2 Der Auftraggeber kann gegen Zahlung eines zu vereinba renden Zuschlags vor Einlagerung in Textform einen 
Wert zur Erhöhung der Haftung angeben, der die in Ziffer 24.1 bestimmten Höchstbeträge übersteigt. In diesem Fall 
tritt der jeweils angegebene Wert an die Stelle des betreffenden Höchstbetrages.  
34.3 Die Haftung des Spediteurs für andere als Güterschäden mit Ausnahme von Personenschäden und 
Sachschäden an Drittgut ist bei einer verfügten Lagerung begrenzt auf  
35.000 Euro je Schadenfall.  
34.4 Die Haftung des Spediteurs –  mit Ausnahme von Personenschäden und Sachschäden an Drittgut –  ist in 
jedem Fall, unabhängig davon, wie viele Ansprüche aus einem Scha denereignis erhoben werden, bei einer 
verfügten Lagerung auf 2,5 Millionen Euro je Schadenereignis begrenzt; bei mehreren Geschädigten haftet der 
Spediteur anteilig im Verhältnis ihrer Ansprüche. Ziffer 24.2 bleibt unberührt.  
35. Haftungsausschluss bei See - und Binnenschiffsbeförderungen  
35.1 Gemäß § 512 Abs. 2 Nr. 1 HGB ist vereinbart, dass der Spediteur in seiner Stellung als Verfrachter ein 
Verschulden seiner Leute und der Schiffsbesatzung nicht zu vertreten hat, wenn der Schaden durch ein Verhalten 
bei der Führung oder der sonstigen Bedienu ng des Schiffes, jedoch nicht bei der Durchführung von Maßnahmen, 
die überwieg end im Inte resse der Ladung getroffen wurden, oder durch Feuer oder Explosion an Bord eines 
Schiffes entstanden ist.  
35.2 Gemäß Art. 25 Abs. 2 CMNI ist vereinbart, dass der Spediteur in seiner Stellung als Frachtf ührer oder 
ausführender Fracht führer nicht für Schäden haftet, die  
35.2.1 durch eine Handlung oder Unterlassung des Schiffsführers, Lotsen oder sonstiger Rechtspersonen im 
Dienste des Schiffes oder eines Schub - oder Schleppbootes bei der nautischen Führung oder der 
Zusammenstellung oder Auflösung eines Schub - oder Schleppverband es verursacht werden, vorausgesetzt, der 
Spediteur hat seine Pflichten nach Art. 3 Abs. 3 CMNI hinsichtlich der Besatzung erfüllt, es sei denn, die Handlung 
oder Unterlassung wird in der Absicht, den Schaden herbeizuführen, oder leichtfertig und in d em Bewusstsein 
begangen, dass ein solcher schaden mit Wahrscheinlichkeit eingetreten w erde,  
35.2.2 durch Feuer oder Explosion an Bord des Schiffes verursacht worden, ohne dass nachgewiesen wird, dass 
das Feuer oder die Explosion durch ein Verschulden des Spediteurs, des ausführenden Frachtführers oder ihrer 
Bediensteten oder Beauftragten oder durch eine n Mangel des Schiffes verursacht wurde,  
35.2.3 auf vor Beginn der Reise bestehende Mängel seines oder eines gemieteten oder gecharterten Schiffes 
zurückzuführen sind, wenn er beweist, dass die Mängel trotz Anwendung gehöriger Sorgfalt vor Beginn der Reise 
nicht zu entdecken waren.  
35.3 Ziffer 3 2.4 bleibt unberührt.   
36. Außervertragliche Ansprüche  
Die vorstehenden Haf tungsausschlüsse und -begrenzun gen finden nach Maßgabe der §§ 434, 436 HGB auch auf  
außervertragliche Ansprüche Anwendung. Ziffer 23.4.1 findet entsprechende Anwendung.  
37. Qualifiziertes Verschulden  
37.1 Die in den Ziffern 32.2, 32.3, 33.3 und 33.4 i.V.m. 33.5, 34 sowie 3 6 genannten Haft ungsausschlüsse und -
begrenzun gen gelten nicht, wenn der Schaden verursacht worden ist  
37.1.1 durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Spediteurs oder seiner Erfüllungsgehilfen oder  
37.1.2 durch Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, wobei Ersatzansprüche in letzterem Fall begrenzt sind auf 
den vorhersehbaren, typischen Schaden.  
37.2 Abweichend von Ziffer 3 7.1.2 entfallen die Haftungsbegre nzungen in Ziffer 34.1 und 3 4.2 nur bei einer grob 
fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung vertragswesentlicher Pflichten.  
37.3 §§ 435, 507 HGB bleiben  in ihrem jeweiligen Anwendungs bereich unberührt.  
37.4 Ziffer 27.1 findet keine Anwen dung auf gesetzliche Vorschrif ten wie Art. 25 MÜ, Art. 36 CIM oder Art. 20, 21 
CMNI, die  die Haftung des Spediteurs erweitern oder zulassen, diese zu erweitern, oder die Zurechnung des 
Verschuldens von Leuten oder sonstigen Dritten ausdehnen.  
38. Haftungsversicherung des Spediteurs  
38.1 Der Spediteur ist verpflichtet, bei einem Versicherer seiner Wahl eine Haftungsversicherung zu marktüblichen 
Bedingungen abzuschließen und aufrecht zu erhalten, die mindestens im Umfang der Regelhaftungssummen seine 
verkehrsvertragliche Haftung nach den AD Sp und nach dem Gesetz abdeckt. Die Vereinbarung einer 
Höchstersatzleistung je Schadenfall, Schadenereignis und Jahr ist zulässig; ebenso die Vereinbarung einer 
angemessenen Selbstbeteiligung des Spediteurs.  
38.2 Der Spediteur hat dem Auftraggeber auf Verlangen das  Be stehen eines gültigen 
Haftungsversicherungsschutzes durch die Vorlage einer Versicherungsbestätigung nachzuweisen. Erbringt er 
diesen Nach weis nicht innerhalb einer ange messenen Frist, kann der Auftraggeber den Verkehrsvertrag 
außerordentlich kündigen.  
38.3 Der Spediteur darf sich gegenüber dem Auftraggeber auf die Haftungsbestimmungen der ADSp nur berufen, 
wenn er bei Auftragserteilung einen ausreichenden Versicherungsschutz vorhält.  
39. Auftraggeberhaftung  
39.1 Die Haftung des Auftraggebers aus §§ 414, 455, 468 und 488 HGB ist begrenzt auf 200.000 Euro je 
Schadenereignis.  
39.2 Die vorstehende Haftungsbegrenzung findet keine Anwendung bei Personenschäden, also Verletzung des 
Lebens,  des Körpers oder der Gesundheit, oder wenn der Schaden verursacht worden ist durch Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit des Auftraggebers oder seiner Erfüllungsgehilfen oder durch Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten, wobei Ersatzansprüche in letzterem F all be grenzt sind auf den vorhersehba ren, typischen Schaden.  
40. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand  
40.1 Für die Rechtsbeziehung zwischen Spediteur und Auftraggeber gilt deutsches Recht.  



40.2 Der Erfüllungsort ist für alle Beteiligten der Ort derjenigen Niederlassung des Spediteurs, an die der Auftrag 
oder die Anfrage gerichtet ist.  
40.3 Der Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, die aus dem Verkehrsvertrag, seiner Anbahnung oder im 
Zusammenhang damit entstehen, ist für alle Beteiligten, soweit sie Kaufleute sind, entweder der Ort der 
Niederlassung des Auftraggebers oder derjenigen N iederlassung des Spediteurs, an die der Auftrag oder die 
Anfrage ger ichtet ist. Die vorstehende Ge richtsstandsvereinbarung gilt im Fall der Art. 31 CMR und 46  
§ 1 CIM als zusätzliche Gerichtsstandsvereinbarung, im Falle der Art. 39 CMR, 33 MÜ, 28 WA nicht.  
41. Geheimhaltung  
Die Parteien sind verpflichtet,  sämtliche ihnen bei der Durch führung des Verkehrsvertrages bekanntwerdenden, 
nicht öffentlich zugänglichen Info rmationen vertraulich zu behan deln. Die Informationen dürfen ausschließlich zum 
Zwecke der Leistungserbringung genutzt werden. Die Parteien haben andere Rechtspersonen, deren sie sich bei 
Erfüllung ihrer verkehrsvertraglichen Pfli chten bedienen, diese Geheimhal tungsverpflichtung aufzuerlegen.  
42. Compliance  
42.1 Der Spediteur verpflichtet sich, Mindestlohnvorschriften und Vorschriften über Mindestb edingungen am 
Arbeitsplatz ein zuhalten und bestätigt dies auf Verlangen des Auftraggebers in Textform. Der Spediteur stellt den 
Auftraggeber von seiner Haftung auf den Mindestlohn frei, wenn der Spediteur oder ein im Rahmen des 
Verkehrsvertrages mit dem Auftraggeber eingesetzter Nachun ternehmer oder Entleiher Arbeitnehmern nicht den 
gesetzlichen Minde stlohn zahlt und der Auftragge ber in Anspruch genommen wird.  
42.2 Der Spediteur hat im Fall von Beförderungen sicherzustellen, dass er oder der die Beförderung ausführende 
Unternehmer  
42.2.1 im Anwendungsbereich des GüKG Inhaber einer Erlaubnis nach § 3 GüKG oder einer Berechtigung nach § 6 
GüKG oder einer Gemeinschaftslizenz ist oder eine solche Erlaubnis, Berechtigung oder Lizenz nicht unzulässig 
verwendet,  
42.2.2 im Anwendungsbereich des GüKG bei der Beförderung Fahrpersonal einsetzt, das die Voraussetzungen des 
§ 7b Abs. 1 Satz 1 GüKG erfüllt,  
42.2.3 auf Anforderung alle bei de r Beförderung gesetzlich mitzu führenden Dokumente vorlegt, soweit der 
Auftraggeber oder Dritte gesetzlichen Kontrollpflichten genügen müssen.  
42.3 Der Spediteur oder der die Beförderung ausführende Unternehmer ist verpflichtet, die Tätigkeit seines 
Fahrperso nals so zu organisieren, dass die vorgeschriebenen Arbeits -, Lenk - und Ruhezeiten eingehalten werden 
können. Es besteht ein generelles Alkohol - und Drogenverbot beim Führen des Fahrzeugs.  
42.4 Beide Parteien verpflichten sich, die für ihr Unternehmen geltenden gesetzlichen Vorsc hriften einzuhalten. Sie 
unterstützen und achten die Grundsätze des „Global Compact“ („UNGC“), der allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen und die Erklärung  der International Labor Organi sation über 
grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit von 1998 („Declaration on Fundamental Principles and Rights at 
Work“) in Übereinstimmung mit nationalen Gesetzen und Gepflogenheiten. Insbesondere w erden beide Parteien in 
ihren Unternehmen  
42.4.1 keine Kinder beschäftigen oder Zwangsarbeiter einsetzen,  
42.4.2 die jeweiligen nationalen Gesetze und Regelungen über Arbeitszeiten, Löhne und Geh älter und sonstige 
Arbeitgeber verpflichtungen einhalten,  
42.4.3 die geltenden Arbeits - und Gesundheitsbestimmungen einhalten und für ein sicheres und 
gesundheitsförderliches Arbeitsumfeld sorgen, um die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten und Unfälle, 
Verletzungen sowie arbeitsbedingte Erkrankungen zu vermeiden,  
42.4.4 jegliche Diskriminierung aufg rund Rasse, Religion, Behinder ung, Alter, sexueller Orienti erung oder 
Geschlecht unterlas sen,  
42.4.5 die internationalen Antikorruptionsstandards, wie sie im UNGC und lokalen Antikorr uptions - und -
Bestechungsgeset zen festgelegt sind, beachten,  
42.4.6 alle geltenden Umweltgesetze und -regelungen einhalten,  
42.4.7 ihren Geschäftspartn ern und Nachunternehmern antra gen, die zuvor genannten Grundsätze auch ihrem 
Handeln zugrunde zu legen.  
 
 

Ende  
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